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Editorial

Wahnsyndrome und insbesondere der schizophrene Wahn 
standen lange Zeit im Zentrum der klinischen Psychiatrie, 
aber auch der Psychopathologie, insbesondere zu Zeiten, als 
diese noch die wesentliche Grundlagenwissenschaft unseres 
Faches darstellte. inzwischen hat die Bedeutung der Wahn-
phänomene in den theoretischen auseinandersetzungen und 
in der klinischen Praxis ein wenig abgenommen. Ein Grund 
dafür mag darin liegen, dass im Zeitalter der operationali-
sierten diagnostik und einer damit einhergehenden Verkür-
zungstendenz auf die einschlägigen Kriterienlisten weniger 
Gewicht auf die subtile psychopathologische analyse der 
abnormen seelischen Phänomene gelegt wird. darüber 
hinaus kommt es durch den umfassenden und frühen Ein-
satz neuroleptischer Medikation seltener zur ausbildung 
umfangreicher, intensiv ausgestalteter Wahnphänomene. 
Ungeachtet solcher Verschiebungen stellen Wahnsyndrome 
weiterhin einen klinisch und forschungsmäßig gleicherma-
ßen wichtigen Kernbereich psychiatrischer Problemstel-
lungen dar. aus diesem Grund haben wir in einem ersten 
Schwerpunkt dieses Heftes 3 arbeiten versammelt, in denen 
es um forensische aspekte bei Wahn bzw. wahnhaften Stö-
rungen geht.

Wenn eingangs der Eindruck geäußert wurde, dass Wahn-
erkrankungen ein wenig an Bedeutung verloren haben, so 
stellt das „Stalking“ eine ausnahme von diesem trend dar. 
die Zunahme entsprechender Verhaltensauffälligkeiten, die 
sogar zur Einführung des neuen Straftatbestandes „Nach-
stellung“ im § 238 StGB geführt hat, ist in ihren psycho-
pathologischen und in ihren psychosozialen Verknüpfungen 
sowie v. a. auch in ihren medienbezogenen aspekten noch 

ungenügend verstanden. ob es sich im Übrigen wirklich 
um eine Zunahme oder nur um eine vermehrte Beachtung 
handelt, vergleichbar mit anderen medienaffinen Themen 
in der randzone zwischen Psychiatrie und Zeitgeist, muss 
durchaus noch abgewartet werden. – dressing u. Foerster 
analysieren in ihrem Beitrag unterschiedliche Formen von 
Stalking-Verhalten im Hinblick auf geläufige psychiatri-
sche Störungsbilder wie Erotomanie, pathologische Ver-
liebtheit und affektgetragene Wahrnehmungsverzerrungen. 
Wichtig sowohl für therapie und Prognose sowie auch die 
forensischen Konsequenzen sind differenzialdiagnostische 
abgrenzungen zwischen noch einfühlbaren Verhaltensauf-
fälligkeiten, psychopathologischen Entwicklungen in wahn-
hafte Verfassungen hinein und schließlich den eindeutigen 
psychotischen Zuständen.

Patienten, die mit wahnhaften depressionen gem. 
§ 63 StGB in einem Maßregelvollzugskrankenhaus unterge-
bracht sind, werden in der arbeit von Stolpmann et al. unter-
sucht. Die Autoren konstatieren erhebliche Wissensdefizite 
in wichtigen Problembereichen, etwa der Schuldfähigkeits-
beurteilung, des „erweiterten Suizids“, der Gefährlichkeits-
prognose und der spezifischen medikamentösen Behandlung. 
Von daher wird erheblicher Forschungsbedarf deutlich. den 
juristischen rahmen für die Beurteilung der Schuldfähig-
keit im Zusammenhang mit Wahnerkrankungen steckt der 
Heidelberger Kriminologe dölling ab. Zu recht wird eine 
differenziertere Betrachtungsweise der Wahnphänomene 
gefordert, dies im Unterschied zum forensischen alltags-
verständnis, wonach das Vorhandensein von Phänomenen 
nicht näher differenzierten Wahns häufig pauschal mit Auf-
hebung der Verantwortlichkeit gleichgesetzt wird.

insgesamt zeigt sich bei lektüre dieser arbeiten, dass 
Graduierungen des Wahns für die Beantwortung der foren-
sisch-psychiatrischen oder auch psychologischen Fragestel-
lungen nach Schuldfähigkeit und Prognose zwar nötig sind, 

Forens Psychiatr Psychol Kriminol (2010) 4:153–154
doi 10.1007/s11757-010-0070-7

Forensische Aspekte des Wahns

Gefängnis- und Krankenhaussuizid

Henning Saß

Prof. dr. med. H. Saß ()
Universitätsklinikum aachen (UKa), 
Pauwelsstr. 30, 52074 aachen, deutschland
E-Mail: hsass@ukaachen.de

online publiziert: 4. august 2010
© Springer-Verlag 2010



1 3

154 H. Saß

doch fehlen verlässliche und allgemein anerkannte Parame-
ter für Grenzziehungen. Dies betrifft weniger den floriden 
Wahn der akut psychotischen Erkrankung, denn hier ist 
die desintegration der kognitiven, aber auch der affektiven 
Funktionen so deutlich ausgeprägt, dass per conventionem 
Schuldunfähigkeit ausgenommen wird. dabei besteht auch 
hier bei genauerer Betrachtung ein theoretisch und konzep-
tionell zwar wenig beachtetes, umso schwierigeres Problem, 
nämlich die auch in der Handbuchliteratur vernachlässigte 
Frage, ob es im floriden Wahn eher um eine Störung der 
Einsichts- oder der Steuerungsfähigkeit geht. Hier hat Jan-
zarik [1] mit seiner wichtigen arbeit über Einsicht, Steue-
rung und Einsichtssteuerung zwar eine sehr differenzierte 
Beschreibung des Problems geliefert, doch stehen eine ver-
tiefte rezeption und auseinandersetzung gerade im recht-
lichen Schrifttum noch aus.

Eine andere Problemzone betrifft die differenzierung des 
Wahns in diagnostischer Hinsicht. Zwar wird in der traditio-
nellen Psychopathologie und auch in den operationalisierten 
Klassifikationssystemen der Gegenwart weitgehend die Fik-
tion aufrechterhalten, dass es in Bezug auf Wahnphänomene 
kategoriale Unterscheidungen gibt, etwa zwischen tiefen 
Überzeugungen, überwertigen ideen, wahnhaften Syndro-
men und schließlich dem „echten“ Wahn. in der klinischen 
Empirie allerdings finden wir sowohl im allgemeinpsych-
iatrischen wie im forensischen Bereich eher dimensionale 
Verhältnisse vor, also ausgesprochen fließende Übergänge 
zwischen noch normalpsychologisch einfühlbaren, sodann 
abnormen, schließlich wahnähnlichen und am Ende abso-
luten und irreversibel fixierten Wahnphänomenen. Ein 
Beispiel für die oft bruchlos anwachsenden psychopatho-
logischen Entwicklungen dieser Art finden sich bei der 
Querulanz, die insoweit nicht nur im sozialen Miteinander, 
sondern auch in theoretisch-konzeptioneller Hinsicht anlass 
zur Beunruhigung gibt.

im zweiten Schwerpunktthema dieses Heftes geht es um 
Probleme des Suizids in geschlossenen institutionen, hier 
im psychiatrischen Fachkrankenhaus oder in Haftanstalten. 
die arbeit von Felthous, einem forensischen Psychiater 
aus den USa, beleuchtet die Problematik durch Vergleiche 
auf unterschiedlichen dimensionen: zum einen in der zeit-
lichen Erstreckung, zum anderen bei der Gegenüberstellung 
von Suizid in Haftanstalten unter lokaler bzw. kommunaler 
Kontrolle („jails“) vs. denjenigen unter bundes-/einzelstaat-

licher Kontrolle („prisons“) und schließlich nach der art der 
vorgeworfenen bzw. abgeurteilten Straftaten. interessant ist 
der Befund, dass die Suizidrate gewalttätiger Häftlinge dop-
pelt so hoch ist wie die von nichtgewalttätigen Häftlingen. 
darüber hinaus bilden sich die Zeiträume unmittelbar nach 
Beginn des Freiheitsentzugs und um die Verhandlung herum 
als besonders risikoträchtig ab. Wir haben diese arbeit auch 
deshalb aufgenommen, weil sie reichhaltiges kriminologi-
sches Vergleichsmaterial aus einem anderen rechtsraum 
enthält und somit eine interessante Hintergrundsfolie für die 
analyse der hiesigen Situation abgibt. 

die aktuellen Verhältnisse im Gebiet der Europäischen 
Union werden in dem Beitrag von rabe u. Konrad abge-
handelt, der sich auf empirische daten vorwiegend der 
europäischen Strafvollzugsstatistik stützt. Ähnlich wie in 
der US-amerikanischen arbeit werden Gesichtspunkte zur 
Erkennung von risikofaktoren und Suizidprävention abge-
leitet und entsprechende Maßnahmen in den Haftanstalten 
angeregt.

die beiden Beiträge über Gefängnissuizid werden durch 
ein Manuskript von Wolfersdorf et al. über den Patienten-
suizid im psychiatrischen Fachkrankenhaus ergänzt. Hier 
zeigen sich interessante Berührungspunkte hinsichtlich risi-
koerkennung, Prävention und Gestaltung der Versorgung. 
die über die letzten Jahrzehnte schwankenden Suizidraten 
werden ebenso diskutiert wie Wandlungen der diagnosti-
schen Gepflogenheiten. Abschließend gehen die Autoren 
auf einige der gutachterlichen Fragestellungen ein, die nicht 
selten nach Suizidversuchen bzw. Suiziden in einem Kran-
kenhaus aufgeworfen werden.

Es zeigt sich, dass Suizid und Suizidprävention einer-
seits vor dem Hintergrund der Garantenstellung von arzt 
und Krankenhaus gegenüber dem Patienten und damit vor 
dem Gebot größtmöglicher Sicherheit zu sehen sind. ande-
rerseits entsteht hier, wie in vielen forensischen Bereichen, 
zu den rechten auf Freiheit, Menschenwürde und Selbst-
bestimmung ein natürliches Spannungsverhältnis, das einen 
ständigen gesellschaftlichen diskurs erfordert.
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